
Zentralausschuss für berufsbildende Pflichtschulen 
und Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 

 

Leonfeldner Straße 11, 4040 Linz, Tel.: 0732/71 97 00 – 150, Fax: 0732/7720 – 25 94 94 

1210_RS13_Gewerkschaftsbeiträge_Ostern.docx 

 

 
 

 GÖD/ZA-Info Nr. 13 Linz, 3. April 2017 

 Schuljahr 2016/2017 ZA-Zl. 154/1210-2017 
 GÖD-Zl. 56/170-2017 

 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! 
 
1. Gewerkschaftsbeitrag  

 
Der Gewerkschaftsbeitrag beträgt 2017 maximal 24,96 EUR = 1 % vom Bruttogehalt, 
jedoch höchstens 1 % vom Referenzbetrag (§ 3 Abs. 4 GehG). 
Folgendes Beispiel zeigt den effektiven Gewerkschaftsbeitrag einer pragmatischen 
Lehrperson, 10. Gehaltsstufe - volle Lehrverpflichtung: 

 
Nettogehalt ohne Gewerkschaftsbeitrag: Nettogehalt mit Gewerkschaftsbeitrag: 

2.209,78 EUR 2.195,30 EUR 
  Gew.-Beitrag brutto: 24,96  EUR    effektiver Gew.-Beitrag: 14,48 EUR 
 

Gewerkschaftsbeitrag steuerlich absetzen 
Die Veränderungen bezüglich der Veranlagung für das Kalenderjahr 2017 sind im 
beiliegenden Informationsblatt der GÖD ersichtlich. Bitte Beilage aushängen! 
Wenn außer den bereits bei der Lohnverrechnung berücksichtigten Gewerkschaftsbeitrag 
und Vereinsabzügen keine sonstigen Beträge geltend gemacht werden, besteht 
keinerlei Handlungsbedarf. 

 
2. Öffnungszeiten in den Osterferien 

 
Unser Büro ist in den Osterferien nicht besetzt. In dringenden Fällen erreichen Sie uns per 
Mail: judith.roth@ooe.gv.at oder andreas.mascher@ooe.gv.at. 

 
Freundliche Grüße 
 
Zentralausschuss und Gewerkschaft 
der Berufsschullehrer/innen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorsitzende Judith Roth eh. 
Vorsitzender  Andreas Mascher eh. 
 
Beilage: 
GÖD-Info Gewerkschaftsbeitrag steuerlich absetzen 


